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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4025/J betreffend gewerberechtliche Deponiegenehmigungen für die 

Sondermülldeponie der VÖEST-Alpine Donawitz, welche der Abgeord

nete Burgstaller am 18. Dezember 1992 an mich richtete, stelle 

ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Liegen für den Betrieb dieser Deponie gewerberechtliche Genehmi

gungen vor? 

Antwort: 

Ja. 
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Punkt 2 der Anfrage: 

Republik Osterreich 

:: 
Dr. Wolfgang SchOssel 

Wirtschaftsminister 

Wann wurden diese Genehmigungen erteilt? 

Antwort: 

- 2 -

Diese Genehmigungen wurden zuletzt mit den Bescheiden der Be

zirkshauptmannschaft Leoben vom 6.8.1954 vom 6.10.1967 erteilt. 

Punkte 3 und 5 der Anfrage: 

Welchen Inhalt weisen diese Genehmigungen auf? 

Welche Stoffe dürfen konkret abgelagert werden? 

Antwort: 

Diese Bescheide genehmigen die Ablagerung diverser Abfälle aus 

dem Hüttenbetrieb,ohne daß die diesbezüglichen Substanzen näher 

eingeschränkt werden. 

Punkt 4 der Anfrage: 

Welche Tätigkeit darf der Deponiebetreiber am Gelände ausüben? 

Antwort: 

Der Deponiebetreiber darf am Gelände Gegenstände ablagern; im 

konkreten Fall Sämtliche Abfälle aus seinem Hüttenbetrieb. 

Punkte 6 bis 8 der Anfrage: 

Welche Stoffe dürfen verarbeitet werden? 
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Republik Österreich 

; :: 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtscl1aftSminister - 3 -

Dürfen diese Abfallstoffe nur aus dem Betrieb der VÖEST-Alpine 

Donawitz stammen? 

Ist die Zulieferung fremder Abfallstoffe gestattet? 

Antwort: 

Eine Verarbeitung unterliegt der Genehmigungspflicht nach dem 

Abfallwirtschaftsgesetz. Diesbezüglich ist jedoch keine Zu

ständigkei t des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen

heiten gegeben. 
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